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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die belangte Behörde irrt, wenn sie die Au:assung vertritt, aus Ablehnungsbeschlüssen des Verfassungsgerichtshofes

könne (für den Verwaltungsgerichtshof bindend) abgeleitet werden, dass der vor dem Verfassungsgerichtshof

angefochtene Bescheid nicht gegen das Gebot einer verfassungskonformen Interpretation verstoßen habe.
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